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Kurzprotokoll der Sitzung vom 30.11.05 von Frank Beinlich                      

1.2  Die Geschichte der Verfassungen Myanmars
1.2.2  Die Verfassung von 1947 
1.2.2.2  Das Panlong Agreement und der (Separations-)Artikel 10

●  Das Panlong Agreement  
    -  12.02.1947: Vereinbarung zwischen dem ‚Staat’ und den ‚ethnischen Minderheiten’.
    -  abwesend, verspätete Teilnahme bzw. nicht berücksichtigt: Karen, Karenni, Nagas, Mon !

    0. „ Gemeinsam werden wir früher unsere Freiheit erreichen !“
        (Burmesische Verfassung: Offizielle Unabhängigkeit , Internationale Anerkennung etc. )
    -  Die Bergvölker stellen einen Repräsentanten für die Verhandlungen mit den „Frontier Areas“.
    -  Zwei Deputies (beratende Vertreter) aus den anderen Ethnien (∑ 3: Shan, Kachin, Chin).
    -  Gleichbehandlung der (anwesenden) Ethnien.
    -  Unterzeichner: Saophas (Shan-Priester), Shan-State, Kachin Hills (nord), Chin Hills (west), 
        Aung San für die Birmanische Regierung

●  Der Geist von Panlong: Erneuerung / Bestätigung / Annahme des Panlong Agreement von Aung 
    San durch seine Tochter Aung San Suu Kyi. 

●  Chapter X (§ 201 ff.) Right of Secession
    State: 
    Shan, Kachin, Karenni, Karen (in progress), Shin and further States (Special Division ≠ State !)
    § 178: Kachin State not applied in chapter X
    1951: Karen State not applied in chapter X
    04.01.1958:  kurz vor Ablauf der 10-Jahresfrist  =>  U Nu  stürzt Ne Win

●  In den (bisherigen) Verfassungen bzw. den Verfassungs-Vorschlägen werden die ethnischen Min- 
    derheiten häufig und explizit genannt. Daraus ergeben sich m. E. die folgenden Fragen: 
    -  Wie ist das zahlenmäßige Verhältnis zwischen ethnischen Birmanen und den Minoritäten ?
       {Gebiete: ≈ 50 : 50, Bevölkerungsanteil: ≈ 2/3 ethnische Birmanen nach Selbsteinschätzung}
       Anmerkung: Das letzte ‚verlässliche’ Zahlenmaterial stammt von der Britischen Kolonialmacht.
    -  Wie bedeutsam sind ethnischen Minderheiten, bzw. was ist mit den Separationsaktivitäten ?
       {2005: 7 Divisions (burmesische Verwaltungsdistrikte), 7 States für ethnische Minoritäten} 
       {Shan-State: „Unabhängigkeitserklärung“; Arakas, Karen ?}
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